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Hygiene in der Praxis 
Aus der Praxis

Hintergrund

Die gesetzliche Grundlage für Praxisbege-
hungen durch das Gesundheitsamt ist das 
Infektionsschutzgesetz (IfSG; § 36 Absatz 
1), in dem festgelegt ist, dass Einrichtun-
gen zum ambulanten Operieren der infek-
tionshygienischen Überwachung durch 
das Gesundheitsamt unterliegen. Weiter-
hin wird dort gefordert, dass diese Ein-
richtungen in Hygieneplänen die inner-
betrieblichen Verfahrensweisen zur In-
fektionshygiene festlegen müssen. Zudem 
ist dort die fortlaufende Aufzeichnungs-
pflicht von nosokomialen Infektionen 
und dem Auftreten von Krankheitserre-
gern mit speziellen Resistenzen und Mul-
tiresistenzen festgelegt. Aufgabe des Ge-
sundheitsamts ist es, Hygienepläne und 
Aufzeichnungen sowie deren Umsetzung 
vor Ort zu kontrollieren und die Praxisin-
haber bei hygienerelevanten Fragestellun-
gen zu beraten.

Als fachliche Basis für die Begehung 
werden die Empfehlungen der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention, angesiedelt beim Ro-
bert Koch-Institut (RKI), herangezogen, 
die für jeden kostenlos auf den Internet-
seiten des RKI abrufbar sind (. Info-
box 1). Insbesondere die Empfehlungen 
F  Anforderungen der Hygiene bei Ope-

rationen und anderen invasiven Ein-
griffen,

F  Anforderungen der Hygiene beim 
ambulanten Operieren in Kranken-
haus und Praxis,

F  Prävention postoperativer Infektio-
nen im Operationsgebiet,

F  Händehygiene,

F  Anforderungen an die Hygiene bei 
der Reinigung und Desinfektion von 
Flächen und

F  Anforderungen an die Hygiene bei 
der Aufbereitung von Medizinpro-
dukten

sind für die ambulant operierende Praxis 
von Bedeutung.

Bei der Erstellung eines Hygieneplans 
ist v. a. die individuelle Anpassung der 
Empfehlungen an örtliche Gegebenhei-
ten wichtig. Im Rahmen der Begehungen 
wird darauf geachtet, ob die im Hygiene-
plan beschriebenen Abläufe mit dem Pra-
xisalltag kompatibel sind und umgesetzt 
werden.

Merke.  In der Hygiene gibt es keinen 
Unterschied zwischen ambulanten und 
stationären Eingriffen.

Anforderungen der Hygiene 
bei Operationen und anderen 
invasiven Eingriffen

In dieser Empfehlung wird der Gefähr-
dungsgrad für operative Eingriffe hin-
sichtlich einer möglichen Infektion unter-
schieden. Dabei dienen die Art des Ein-
griffs (Operation/kleinere invasive Ein-
griffe/invasive Untersuchungen) und der 
Kontaminationsgrad des Operationsge-
biets als Grundlage. Die hygienischen An-
forderungen richten sich somit nach der 
Aufgabenstellung des Operateurs und 
sollen gleichzeitig eine adäquate Raum-
planung für sinnvolle Abläufe und hygie-
nisch einwandfreies Arbeiten berücksich-
tigen.

Baulich-funktionelle 
Anforderungen für den 
Operationsbereich 

Nach den Empfehlungen der Kommis-
sion für Krankenhaushygiene ist der Ope-
rationsbereich (OP-Bereich) vom übrigen 
Praxisbereich zu trennen. Zu einem OP-
Bereich gehören:

Personalumkleideräume mit einer kla-
ren Trennung zwischen reiner und un-
reiner Seite.  Die Bevorratung des Tages-
bedarfs an reiner OP-Kleidung erfolgt auf 
der reinen Seite, die unreine Seite dient 
zur Ablage der Stationskleidung, beinhal-
tet einen Sammelbehälter für benutzte 
OP-Kleidung und ein WC.

Operationsraum/-räume.  Diese sind in 
sich abgeschlossen, haben wenig Türen 
sowie keine Wasserarmaturen und Bo-
denabläufe, und ihre Oberflächen, Ein-
bauten und Geräte sind leicht zu reinigen 
und zu desinfizieren. Da die Raumluft als 
Infektionsquelle eine untergeordnete Be-
deutung bei postoperativen Wundinfek-
tionen hat, wird sie für aseptische Ein-
griffe mit besonders hohem Infektionsrisi-
ko für erforderlich angesehen.

Infobox 1  Internetlinks

F  Empfehlungen der Kommission für Kran-
kenhaushygiene und Infektionspräven-
tion des RKI: http://www.rki.de → Infek-
tionsschutz → Krankenhaushygiene

F  Referenzdaten des Nationalen Referenz-
zentrums für Surveillance: http://www.
nrz-hygiene.de
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Waschplatz  und  die  Möglichkeit  der 
Händedesinfektion.  Sie müssen außer-
halb des OP-Raums liegen. Der Wasser-
hahn soll ohne Handkontakt (Einhebel-
mischbatterie) bedienbar sein und je 
einen Spender für Händedesinfektions-
mittel und Waschlotion sowie einen 
Handtuchspender aufweisen (TRBA 250).

Weitere Anforderungen.  Im OP-Bereich 
sind ein Lager für Sterilgut, saubere Gerä-
te und Medikamente (Kühlschrank), ein 
Bereich für die Narkoseein- und -auslei-
tung, ein unreiner Arbeitsraum zur Auf-
bereitung, ein Entsorgungsraum für un-
reine Güter, ein Raum für Putzmittel so-
wie ggf. ein Patientenumkleide- und ggf. 
ein Aufwachraum vorzuhalten.

Eingriffsraum.  Er benötigt im Unter-
schied zum OP-Bereich nur einen Um-
kleidebereich für das Personal mit der 
Möglichkeit zur Händedesinfektion und 
zur Entsorgung. Es sollen eine Fläche für 
die Aufbereitung von Geräten und ggf. 
für Lagerung, Entsorgung und Aufberei-
tung von Geräten bzw. Verbrauchsmate-
rial sowie ggf. eine Umkleidemöglichkeit 
und ein Ruheraum für Patienten vorhan-
den sein.

Betrieblich-organisatorische 
Anforderungen

Die innerbetrieblichen Verfahrenswei-
sen werden praxisspezifisch im Hygiene-
plan festgelegt (§ 36 IfSG). Dabei müssen 
die Qualitätsanforderungen und Prozess-
abläufe/Aufgabenspektren berücksichtigt 
werden. Der Gesetzgeber macht keine 
konkreten Vorgaben für den Aufbau und 
den Inhalt eines Hygieneplans, da die In-
dividualität einer Praxis im Vordergrund 
stehen soll. Vorgefertigte Pläne (z. B. von 
Desinfektionsmittelherstellern) können 
als Orientierungshilfe dienen, sind aber 
allein als nicht ausreichend anzusehen, 
da sie meist allgemein gehalten sind, um 
möglichst viele Praxisbereiche abdecken 
zu können.

Surveillance.  Sie zählt zu den betrieb-
lich-organisatorischen Anforderungen 
und wird nach dem Infektionsschutzge-
setz § 23 auch für die ambulant Operie-
renden gefordert. Sie dient der internen 

Qualitätssicherung und bietet, bei Ver-
wendung einheitlicher Kriterien (CDC-
Kriterien, CDC: „Centers for Disease 
Control“), eine anonyme Vergleichbarkeit 
zu den Referenzdaten des Nationalen Re-
ferenzzentrums für Surveillance (. Info-
box 1).

Praktisches Vorgehen 
des Gesundheitsamts 
Charlottenburg-Wilmersdorf

Bevor eine Begehung durch das Gesund-
heitsamt erfolgt, wird der Praxisinhaber 
mit einem Anschreiben und Hinweis auf 
die Rechtsgrundlage schriftlich informiert 
und um eine Terminabsprache gebeten. 
Dem Anschreiben wird eine Checkliste, 

die vorab ausgefüllt werden soll und bau-
lich-funktionelle sowie betrieblich-orga-
nisatorische Aspekte beinhaltet, beigefügt. 
Zudem erfolgt die Bitte zur Übersendung 
des Hygieneplans, um diesen im Vorfeld 
begutachten zu können.

Bei der Begehung vor Ort erläutert der 
Praxisbetreiber die Schwerpunkte seiner 
operativen Tätigkeit, und der Amtsarzt 
kann den vorab durchgesehenen Hygie-
neplan hinsichtlich der Situation vor Ort 
prüfen. Hierbei wird das Augenmerk auf 
hygienerelevante Abläufe in der Praxis, 
wie Umgang mit Mehrdosisbehältnissen, 
die Vorbereitung von Spritzen, die Mög-
lichkeiten und Indikationen zur Hände-
hygiene und die Aufbereitung von Medi-
zinprodukten, gelegt.
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Zusammenfassung
Einrichtungen zum ambulanten Operieren 
unterliegen laut Infektionsschutzgesetz (IfSG) 
der infektionshygienischen Überwachung 
durch das Gesundheitsamt. Dieses kommt 
der Aufgabe durch Praxisbegehungen, Kon-
trolle der Hygienepläne und Aufzeichnun-
gen sowie Beratung des Praxisinhabers zu 
hygiene relevanten Fragestellungen nach. 
Wichtig ist, stets zu berücksichtigen, dass 
es in der Hygiene keinen Unterschied zwi-
schen ambulanten und stationären Eingrif-
fen gibt. Die Empfehlungen der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infektionsprä-
vention beim Robert Koch-Institut (RKI) las-
sen sich kostenlos auf den Internetseiten des 

RKI abrufen. Im vorliegenden Beitrag werden 
für Praxen, in denen ambulant operiert wird, 
wichtige baulich-funktionelle sowie betrieb-
lich-organisatorische Aspekte vorgestellt. Ab-
schließend wird beispielhaft auf das prakti-
sche Vorgehen des Gesundheitsamts Charlot-
tenburg-Wilmersdorf bei der infektionshygie-
nischen Überwachung eingegangen.

Schlüsselwörter
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Hygiene in the medical practice. From experience

Abstract
According to the German Protection Against 
Infection Act, facilities for outpatient surgery 
are subject to supervise by the Health Authori-
ty to monitor hygienic conditions regarding in-
fectious agents. This task is fulfilled by inspect-
ing the practice premises, checking the hy-
giene plans and records, and advising the prac-
tice owner on questions relevant to hygiene. It 
is important that consideration always be giv-
en to ensuring that there are no differences in 
hygiene adherence between inpatient and out-
patient interventions. The recommendations of 
the Commission on Hospital Hygiene and Infec-
tion Prevention of the Robert Koch Institute can 

be downloaded free of charge from their web-
site. This contribution presents constructional/
functional and operational/organizational as-
pects important for practices offering outpa-
tient surgeries. The article closes with an exam-
ple of how the Health Authority of Charlotten-
burg-Wilmersdorf conducts the surveillance of 
hygiene and infection control.
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Im Anschluss daran wird der Weg des 
Patienten vom Betreten bis zum Verlassen 
der Praxis unter hygienerelevanten Punk-
ten abgegangen. Hierbei werden die Be-
triebs-, Funktions- und Aufbereitungs-
räume unter den Aspekten der baulich-
funktionellen Anordnung und der tech-
nisch-apparativen Ausstattung betrachtet 
und die jeweiligen betrieblich-organisa-
torischen Abläufe beurteilt. Im Anschluss 
daran werden in einer Nachbesprechung 
die Ergebnisse und Probleme erörtert und 
ein Bericht mit ggf. Auflagenbescheid und 
Terminsetzung zur Mängelbeseitigung 
schriftlich übersandt. Gegebenenfalls er-
folgt eine erneute Überprüfung der Pra-
xis, um die Umsetzungen der Mängelbe-
seitigung nachzuvollziehen.

Fazit für die Praxis

Das Infektionsschutzgesetz, § 36 Absatz 
1, ist die rechtliche Grundlage für Bege-
hungen durch das Gesundheitsamt. Hier-
bei dienen die Empfehlungen der Kom-
mission für Krankenhaushygiene und In-
fektionsprävention, angesiedelt beim 
Robert Koch-Institut, als wissenschaftli-
che Basis für die Bewertung.
Hygienepläne sollen der individuellen Si-
tuation einer Praxis gerecht werden und 
bei Begehungen durch das Gesundheits-
amt in ihrer Struktur erkennbar und um-
setzbar sein.
Die durch den Gesetzgeber geforder-
te Surveillance kann einen internen Ver-
laufsüberblick geben und ist zusammen 
mit der Erregerstatistik zu bewerten.
Das moderne Gesundheitsamt ist für hy-
gienische Fragestellungen gern ein un-
abhängiger Berater, der sich nicht nur 
über die Aufgaben der Kontrollfunktion 
definiert, sondern kompetente Hilfestel-
lung und individuelle Lösungsmöglich-
keiten bieten kann.
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